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1. Was bisher geschah? (NetzDG)

2. Digital Services Act (DSA)

3. Vergleich DSA - NetzDG

4. Nationale Begleitgesetzgebung (Digitale Dienste Gesetz / 

Gesetz gegen Digitale Gewalt)



NetzDG – Sinn & Zweck

• Seit ca. 10 Jahren zunehmende Relevanz von Hasskriminalität im 

Netz

• In zeitlicher als auch sachlicher Hinsicht bis dahin ungenügende 

Bearbeitung von Beschwerden der Nutzer durch soziale Netzwerke

• Ziel: Bekämpfung von Hasskriminalität, strafbaren 

Falschnachrichten und anderen strafbaren Inhalten auf den 

Plattformen sozialer Netzwerke

• 2017: Einführung von Compliance-Regeln für soziale Netzwerke

• Anbieter sozialer Netzwerke sollen zur wirksamen, zügigen und 

transparenten Bearbeitung von Beschwerden angehalten werden



NetzDG - Mechanismen

• Ziel: Wirksames, transparentes und zügiges Beschwerdeverfahren

• Insbesondere Löschfristen für rechtswidrige Inhalte

• Halbjährige Berichtspflicht

• Bußgeldverfahren gegen soziale Netzwerke bei mangelhafter 

Umsetzung der Pflichten

• Pflicht zur Benennung eines inländischen 

Zustellungsbevollmächtigten



Ergänzende BGH-Rechtsprechung
Umgang mit Account- und Beitragssperrungen

 Sachlicher Grund ist notwendig!

Beitragslöschung:

• Nutzer informieren; Löschung begründen

• Möglichkeit zur Stellungnahme geben

• Neu über die Löschung entscheiden

Nutzersperre:

• Nutzer vor der Sperre in Kenntnis setzen und begründen 

(Ausnahmen möglich)

• Möglichkeit zur Stellungnahme geben

• Erst danach über die Sperre entscheiden
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NetzDG – Schwachstellen/Kritik

1. Keine Handhabe gegen rechtswidrige Inhalte unterhalb der 

Strafbarkeitsschwelle 

2. Zuständigkeit des Zustellungsbevollmächtigten lediglich auf 

Verstöße gegen das NetzDG beschränkt

3. Womöglich europarechtswidrig wegen Missachtung des 

Herkunftslandsprinzips

4. Verlagerung staatlicher Kernaufgaben auf private Anbieter

5. Prüfung auch nicht offensichtlicher Rechtsverletzungen durch 

juristisch nicht ausgebildetes Personal oder gar Künstliche 

Intelligenz



NetzDG – Historie

1. Oktober 2017 Inkrafttreten des NetzDG

27. Juni 2020 Bußgeldvorschriften

1. Januar 2021 Definition rechtswidriger Inhalte

28. Juni 2021 Gegenvorstellungsverfahren, Schlichtung, Aufsicht, 

Berichtspflicht, Umgang mit rw. Inhalten

1. Oktober 2021 Beschwerdeverfahren

1. Februar 2022 Weitere Novellierung (Auskunftsanspruch für 

Forschungszwecke)

27. Februar 2022 Anwendungsbereich

2023/2024 Außerkrafttreten des NetzDG?



Digital Services Act (DSA)–
Neuer rechtlicher Rahmen für Plattformen

• Digital Services Act (DSA) steht für Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates über einen Binnenmarkt für digitale 

Dienste (Gesetz über digitale Dienste)

• Deutsches NetzDG als eine der Blaupausen

• Einigung im Frühjahr 2022 im Trilogverfahren; Schlussbefassung im 

EU-Parlament im Juli 2022; In Kraft getreten am 16.10.2022; volle 

Anwendung ab 01.01.2024, bis dahin für besonders große 

Plattformen



DSA – Ziele

• stellt verschiedene Regeln für vermittelnde Online-Dienste auf

• im Zentrum der Regulierung: Online-Plattformen

• Modernisierung und Harmonisierung der Rechtslage 

• Besserer Schutz der Verbraucher und ihrer Grundrechte im Internet

• Schaffung eines leistungsfähigen bzw. klaren Transparenz- und 

Rechenschaftsrahmens für Online-Plattformen

• Keine nationalen Alleingänge mehr erforderlich



DSA – Wichtigste Regelungskomplexe

• Vorgehen gegen Illegale Inhalte (Art. 2g DSA)

• durch Melde- und Abhilfeverfahren (Art. 14ff. DSA)

• Beschwerdesystem gegen die Sperrung von Inhalten (Art. 15)

• Transparenzpflichten insb. Hinsichtlich der Verwendung von 

Algorithmen der Moderation (Art. 13)

• Regulierung sehr großer Online-Plattformen (Art. 25 ff.)

• Veröffentlichung der Algorithmen sehr großer Onlineplattformen 

(Art. 29)

• Zugang zu den Daten sehr großer Online-Plattformen für 

Forschungszwecke (Art. 31)



DSA – Aufsicht und Sanktionierung

• Europäisches Gremium für digitale Dienste auf EU-Ebene –

Koordination und einheitl. Anwendung (Art. 47, 48)

• Ernennung nationaler Koordinierungsstellen für digitale 

Dienste (Art. 28, 29)

oGeldbußen und Zwangsgelder, Verpflichtung zu Aktionsplanung; 

Einschränkung des Dienstes 

• EU-Kommission mit Befugnissen gegen sehr große Online-

Plattformen (Art. 50 ff.) 

o Durchsetzung ebenfalls mit Geldbußen und Zwangsgeldern



Netzwerkdurchsetzungsgesetz & DSA im Vergleich

Aktuelle Regelung im NetzDG Künftige Regelung im DSA

Enger Begriff rechtswidriger Inhalte (Strafbarkeit) Weitergehender Begriff rechtswidriger Inhalte

Jeder Nutzer kann Inhalte melden und Meldungen werden 
„gleichberechtigt“ bearbeitet

Trusted Flaggers, sind anerkannte Organisationen, die sich auf 
Inhaltsprüfungen spezialisiert haben. Zusätzlich zu Nutzern können 
sog. „Trusted Flaggers“ Inhalte melden, die priorisiert geprüft 
werden

Beschwerden müssen innerhalb von 24h bzw. 7 Tagen bearbeitet 
werden Keine Fristsetzung mehr für die Bearbeitung von Beschwerden

Plattformen sollen strafbare Inhalte an Strafermittlungsbehörden 
melden müssen (zur Zeit ausgesetzt)

Plattformen sollen strafbare Inhalte an Strafermittlungsbehörden 
melden müssen 

Kein Krisenmechanismus Kommission kann evaluieren, ob und wie Plattformkommunikation 
zu Krise beiträgt und ggfs. einschreiten

Desinformationen und Fake News sind nicht geregelt
Desinformation und Fake News werden weiterhin nicht als 
rechtswidrig geregelt, aber Plattformen müssen systematische 
Risiken evaluieren und abstellen (Content-Moderation, Hausregeln)

Verpflichtung zur Benennung eines Zustellbevollmächtigten in 
Bundesrepublik Deutschland für NetzDG-Sachverhalte Keine Verpflichtung zur Benennung eines Zustellbevollmächtigten



Nationale Begleitgesetzgebung zum DSA

Digitale Dienste Gesetz (RefE):
- Durchführung des DSA in der Bundesrepublik Deutschland

- NetzDG wird aufgehoben

- TMG wird aufgehoben bzw. transferiert, Haftungsprivilegierungen 

nun im DSA

- Nationale Aufsichtsstruktur zum DSA: „Koordinierungsstelle“ bei der 

BNetzA

- Keine Zuständigkeiten mehr für das BfJ

- Einrichtung eines Beirats bei Koordinierungsstelle

- Aufsicht liegt künftig bei Mitgliedsstaat des Plattform-Sitzes



Nationale Begleitgesetzgebung zum DSA

Digitale Dienste Gesetz (RefE):

- Bußgeldtatbestände (nicht mehr nur strukturell, sondern auch 

einzelfallbezogen)

- Anordnung von App-Store-Sperrungen

- Einrichtung einer außergerichtlichen Streitbeilegungsstelle bei der 

Koordinierungsstelle



Nationale Begleitgesetzgebung zum DSA

Gesetz gegen Digitale Gewalt (Eckpunktepapier):

1. Stärkung privater Auskunftsverfahren 

2.  Anspruch auf richterlich angeordnete Accountsperre

3.  Erleichterung der Zustellung
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